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Schnellübersicht:
@t home - Mitbewohner gesucht
@t home TV
[unternehmen!]
Aktion Schule und Gesundheit - Ärzte und Lehrer für Prävention
Alles drin
Antediluvium
Anton’s Après Schihüttenparty
Aus freien Stücken
Bee-Team
Biomechanik
Biomechanik-Journal
Bionik
Bionik-Journal
BÖRSENPROFILE
call a million
CyPorter
deine band
Dekubitus - Entstehung, Prophylaxe und Therapie
- Hintergründe und Fakten
DEL-OVERTIME
Der Dax am Neuen Markt
Der König von Mallorca
Die große Maulwurfjagd
Die Todesfahrt der U 3000
Die WWW-Show
Drin
DVD Video

Electronic Press Kit
EPK
ew
ew-Elektrizitätswirtschaft
ew-Energiewirtschaft
ew-Energyworld
Fachprosaforschung
Fashion Jackpot
Fashion Roulette
Ficken Impossible
Finanz- und Wirtschaftjournalismus
Finanz- und Wirtschaftsjournalist
Finanzjournalismus
Finanzjournalist
Gamecube Magazin
Gamecube Total
ganz OHR
German Death Match
Gesundheit Regional - Das Magazin
Happy Egg
happyegg
Jackpot Rätsel für Junior
Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (KoR)
Kosovarja
Kreislaufwirtschaft und Kommunen
- Fachinformationsdienst für die Politik
Land der Horizonte
Landesart
LATIN NATION

LATINATION
Liebe geht durch den Magen
Mord im Swingerclub
OVERTIME
P 2
RARE
rasen.de
RELAX
Schihüttenkracher
Schutz-engel
Schutz-Engel
schutz-engel
SCHUTZ-ENGEL
schutzengel
Schutzengel
SCHUTZENGEL
Sozionik
Sozionik-Journal
Susans zweite Chance
Tech for Kids
who is who in internet & music
who is who in music & internet
Wilder Hafen Ehe
www show
X Games
X-Box total
Young Hearts - Junge Herzen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Drin
Alles drin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und für alle Medien.

Anwaltskanzlei Schaefer,
Kurfürstenstraße 20, 56068 Koblenz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Der König von Mallorca
Die große Maulwurfjagd

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

BMS Modern Games GmbH,
Werner-von-Siemens-Straße 28, 52477 Alsdorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

[unternehmen!]
in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen, für
alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse.

Severin & Partner
Gesellschaft für Unternehmenskommunikation,
Invalidenstraße 112, 10115 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Land der Horizonte
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzun-
gen und Darstellungsformen für alle Medien, einschließlich Ton-
sowie Bild-Ton-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien.

RA Friedrich Graf Luckner,
CMS Hasche Sigle Eschenlohr Peltzer Schäfer,
Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

X-Box total
P 2
X Games
Gamecube Magazin
DVD Video
Gamecube Total

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien..

Bristein BV,
Kottendijk 72, NL - 7522 bt Enschede

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Dekubitus - Entstehung,
Prophylaxe und Therapie
Hintergründe und Fakten

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ADL GmbH,
Lise-Meitner-Straße 3, 48161 Münster

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Bee-Team
Young Hearts - Junge Herzen
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, mit allen Zusätzen
und für alle Medien.

CONMEDIA future entertainment AG,
Albert-Roßhaupterstraße 73, 81369 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Fashion Roulette
Fashion Jackpot

in allen Schreibweisen, allen Darstellungsformen und für alle
Medien.

RAe Gaibler & Gaibler,
Donaustraße 9, 85049 Ingolstadt
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

who is who in internet & music
who is who in music & internet
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bildtonträger, Film, Hörfunk, Software, Off- und Online-
Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für
sonstige andere audiovisuelle, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, Bücher sowie Printmedien und Druckerzeug-
nisse, sowie Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

RA Norbert Dzierzenga,
Eifelstraße 29, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

German Death Match
Die Todesfahrt der U 3000

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronische Me-
dien, insbesondere auch Online- und Offline-Dienste (z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

MTV NETWORKS GmbH,
Osterwaldstraße 10 , Haus B, 80805 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

OVERTIME
DEL-OVERTIME

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Zusammenset-
zungen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, Hörfunk,
Film, Fernsehen sowie sonstige elektronische Medien und Netz-
werke einschl. Off-Line- und On-Line-Dienste einschließlich In-
ternet sowie für Bild-, Ton- und Datenträger.

GAEDERTZ Rechtsanwälte, AZ: 01021-00,
Widenmayerstraße 32, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenGesetz nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

ew-Energiewirtschaft
ew-Elektrizitätswirtschaft
ew-Energyworld
ew
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
sowie Bild-Ton-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I und andere Datenträger
sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veranstal-
tungen und Dienstleistungen aller Art.

RAin Margarete May,
Schwanthaler Straße 51, 60596 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Ficken Impossible
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien
und Netzwerke einschließlich Off-line und On-line-Diensten,
sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP) Merchandising, öffentliche Veranstaltun-
gen, Literatur- und Druckerzeugnisse.

BRAINPOOL TV AG,
Hohenzollernring 79-83, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für die Bezeichnung

Gesundheit Regional - Das Magazin
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, Schriftarten, Kom-
binationen, Abkürzungen, mit allen Zusätzen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Film,
Hörfunk, Fernsehen sowie sonstige elektronischen Medien, ins-
besondere auch für Online-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art sowie öffentliche Veranstaltungen.

Sanitas Medicine Consulting,
Hindenburgstraße 33, 94469 Deggendorf
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Aktion Schule und Gesundheit -
Ärzte und Lehrer für Prävention

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, grafischen Ge-
staltungen, Darstellungsformen, Titelkombinationen für Litera-
tur, Bild-, Ton-, Daten- und Videoträger aller Art,
Software-Erzeugnisse, Film, Fernsehen, Rundfunk, elektro-
nische, audiovisuelle und digitale Medien, Merchandising in
jeder Form sowie Druckerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Offline-
und Online-Dienste, sonstige Online-Medien und sämtliche Mul-
timediaprodukte.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Die WWW-Show
www show

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere - ohne
hierauf beschränkt zu sein - für Film, Fernsehen, Video und
digitale Speicher- und Wiedergabemedien.

Me, Myself & Eye Film- & TV-Produktions GmbH,
Bramfelder Straße 117, 22305 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten/eine Mandantin Titelschutz in Anspruch für

EPK
Electronic Press Kit

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, Zusätzen, allen Ar-
ten der graphischen Gestaltung für alle Medien, einschließlich
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film- und Tonwerke,
Tonträgerpromotion, Audiotexte, DVD (Digitale Versatile
Disc/Digital Video Disc) und MD (MiniDisc), CD-ROM, CDs,
CD-R, CD-I, Domains und andere Datenträger sowie für sonsti-
ge audiovisuelle, digitale und elektronische Medien und Netz-
werke, z.B. Internet, Intranet, Extranet, einschließlich Offline-
und Online-Dienste, sämtliche sonstige Daten- und Kommuni-
kations-Dienste und -Netze u. ä. für alle Druckerzeugnisse,
insbesondere Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Softwa-
reerzeugnisse, Veranstaltungen und Merchandising in jeglicher
Form.

ARCON Rechtsanwälte
schmidt-sibeth heisse weißkopf kursawe,
Maximiliansplatz 5, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

RELAX
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wort-
verbindungen und Kombinationen, für alle Medien, insbesonde-
re Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektro-
nische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online
und Offline-Dienste).

PAe Vonnemann, Kloiber, Lewald, Hübner,
An der Alster 84, 20099 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

@t home TV
@t home - Mitbewohner gesucht
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, und zwar auch für Rundfunk- und
Fernsehsendungen, Druckerzeugnisse, Internet sowie für Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art..

GÖRG Rechtsanwälte, RA Dr. Wolfgang Prinz,
Sachsenring 81, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Biomechanik
Biomechanik-Journal
Bionik
Bionik-Journal
Sozionik
Sozionik-Journal
Antediluvium
Fachprosaforschung

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print- und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 i. V. m. § 15 MarkenG nehmen wir
Titelschutz in Anspruch für

Happy Egg
happyegg

und zwar in allen Schreibweisen, Wortkombinationen, Darstel-
lungsformen, Schriftarten, Variationen, Abwandlungen, in allen
Sprachen, für sämtliche Medien, mit allen möglichen Zusätzen.

FROMM · MAURER,
Schloßstraße 44, 56068 Koblenz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

call a million
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

deine band
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Anton’s Après Schihüttenparty
Schihüttenkracher
in allen Kombinationen, Schreibweisen, Zusätzen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, grafischen
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, in al-
len Medien einschließlich Bild-, Ton-, Datenträger sowie Soft-
ware- und Druckereierzeugnisse aller Art, Hörfunk, Film,
Fernsehen sowie sonstige elektronische und digitale Medien
und Netzwerke einschließlich off- und online-Dienste, CR-ROM,
CD-I, Merchandising.

RAe Dr. Kukuk,
Neuer Wall 20, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

CyPorter
Wilder Hafen Ehe
Susans zweite Chance

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeug-
nisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medi-
en und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, Offline-
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Der Dax am Neuen Markt
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindun-
gen und Abwandlungen für alle Medien.

RA Norbert Jürgensen,
Düppelstraße 71, 24105 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für

Kosovarja
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien.

W. E. Saarbach GmbH,
Hans-Böckler-Straße 19, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

rasen.de
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Printme-
dien, Film, Fernsehen und Video sowie Online- und Audiotext-
dienste und das Internet.

AGROCONCEPT GmbH,
Clemens-August-Straße 12-14, 53115 Bonn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Liebe geht durch den Magen
in allen auch abgewandelten Darstellungsformen und Schreib-
weisen, in allen Wortverbindungen und mit allen Zusätzen für
Film, Funk und Fernsehen sowie sonstigen elektronischen,
digitalen und audiovisuellen Medien, Bild-, Ton- und Bild-/Ton-
trägern sowie Merchandising und Druckerzeugnissen.

Grundy UFA TV Produktions GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam-Babelsberg

Unter Hinweis auf § 5 3 MarkenG nehmen wir für uns Titelschutz
in Anspruch für:

Mord im Swingerclub
in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen zur
Verwendung in allen Medien insbesondere Druckerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste), so-
wie für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art und Merchandising.

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Jägerstraße 32, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

LATINATION
LATIN NATION
RARE

in jeder Schreibweise, Abkürzung und Darstellungsform, für
Tonträger, Bild-Tonträger und sonstige audiovisuelle Medien,
Merchandising, Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, TV-
und Radiosendungen, elektronische Medien, Online-Services.

Polymedia Marketing Group GmbH,
Glockengießerwall 3, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Aus freien Stücken
in allen auch abgewandelten Darstellungsformen und Schreib-
weisen, in allen Wortverbindungen und mit allen Zusätzen für
Film, Funk und Fernsehen sowie sonstigen elektronischen,
digitalen und audiovisuellen Medien, Bild-, Ton- und Bild-/Ton-
trägern sowie Merchandising und Druckerzeugnissen.

Grundy UFA TV Produktions GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam-Babelsberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

Landesart
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige On-
line-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Publika-
tionen im Printbereich, im Bereich der elektronischen Medien
und für geschäftliche Bezeichnungen Titelschutz in Anspruch für

Kapitalmarktorientierte
Rechnungslegung (KoR)

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH,
Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

BÖRSENPROFILE
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

C.A.M.P. TV Fernsehgesellschaft mbH,
Boschetsrieder Straße 123, 81379 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für

ganz OHR
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Leipziger Messe GmbH,
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Kreislaufwirtschaft und Kommunen -
Fachinformationsdienst für die Politik
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Titelkombination für Hörfunk- und Fernsehsendung, audiovisu-
elle und elektronische Medien, einschließlich Multimedia-An-
wendungen, Merchandising sowie Druckerzeugnisse.

RAe Dr. Tölle, Quante und Partner,
Aegidiisstraße 42, 48143 Münster

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich im Auftrag
meiner Mandantin für Publikationen im Printbereich, im Bereich
der elektronischen Medien und für geschäftliche Bezeichnungen
Titelschutz in Anspruch für

Tech for Kids
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

RA Georg Wallraf,
Nachtigallenweg 5, 50169 Kerpen

Gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für

Jackpot Rätsel für Junior

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten in allen Medien,
insbesondere elektronische und digitale Medien, Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Netzwerke, insbesondere CD-
ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste sowie sonstige
Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

RAe White & Case, Feddersen,
Stiftstraße 9 - 17, 60313 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

SCHUTZENGEL
SCHUTZ-ENGEL
Schutz-Engel
Schutzengel
Schutz-engel
schutzengel
schutz-engel

in allen Schriftarten, Schreibweisen, Schreib- und grafischen Gestaltungs-
weisen, Abkürzungen, Darstellungsformen, Abwandlungen, Kombinatio-
nen, Schriftarten mit/und Gestaltungszusätzen jeder Art, Wortfolgen,
Wortverbindungen und Wortkombinationen oder in allen Wortverbindun-
gen und Satzstellungen, mit Untertiteln, Wort- und Satzkombinationen mit
Untertiteln, Wort- und Satzweisen mit/und grafischen Gestaltungsweisen,
sowie Buchstaben und Namenszusätzen. Alleinstehend und mit allen
etwaigen Zusätzen für sinngemäße Titel, als Einzel- oder Reihentitel in
allen Sprachen und sinngemäßen Übersetzungen für: Film, Fernsehen,
Rundfunk, Video, audio- und visuelle, audiovisuelle, elektronische und
digitale Medien aller Art, Printmedien und Druckerzeugnisse aller Art,
Literatur, Lehr- und Seminarveranstaltungen, Fachtagungen, Software-
und Hardware-Produkte, Wort-/Bild-/Ton- und Wort- mit Bild- und/mit
Ton-Daten- und Videoträger aller Art, Medien zur Datenverbreitung und
Datendistribution, Online- und Offline-Dienste, Internetdomains, sonstige
Online-Medien, Multimedia-Artikel, Multimedia-Produkte, Multimedia-An-
wendungen aller Art und Form, Merchandising aller Art und in jeder Form,
das Anbieten und/oder den Handel von Waren- und Dienstleistungen aller
Art und in jeder Form.

RAe Selting & Baldermann,
Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Finanz- und Wirtschaftsjournalist
Finanz- und Wirtschaftjournalismus
Finanzjournalist
Finanzjournalismus
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Zeitungen,
Zeitschriften, Magazine, elektronische Datenträger und Online-
Dienste.

Johann Oberauer,
Postfach 11 52, 83381 Freilassing
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Erscheinungsweise: wöchentlich, einmal im Monat erweitert um DER SOFTWARE TITEL. Anzeigenschluß: Freitag, 10 Uhr. Der
TITELSCHUTZ ANZEIGER wird wöchentlich an rund 3.100 Empfänger (Zeitungs- und Zeitschriften-Verlage, Buchverlage, Tonträger-
Produzenten, Hörfunk- und TV-Anstalten, Hörfunk-/TV-/Film-Produzenten, Medienanwälte und Verbände) versendet. Einmal monatlich
erreicht Der TITELSCHUTZ ANZEIGER mit SOFTWARE TITEL 6.000 Empfänger. Der Empfängerkreis wird für diese Ausgabe um
Software-Produzenten erweitert. Für Angehörige dieser Gruppen erfolgt die Lieferung kostenlos. Besteller außerhalb dieses Empfän-
gerkreises zahlen einen Versandkostenbeitrag von DM 75,- pro Jahr (zzgl. MwSt.).
Preis pro Titelschutzanzeige im Standard-Format DM 280,-. Preis für jeden weiteren Titel innerhalb dieser Anzeige: DM 60,- (jeweils
zzgl. MwSt.). Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 vom 01.01.2000.
Termin-Service: Titelschutzanzeigen werden sechs Monate nach Erscheinen wiederholt, wenn der Auftrag zur Wiederholung bei der
ersten Buchung erteilt wird. Für die Wiederholung werden 50% Preisnachlaß gewährt. Dieses Angebot gilt ausschließlich für die
Wiederholung der inhaltsgleichen und unveränderten Anzeige. Der Gesamtbetrag wird mit dem Erscheinen der ersten Anzeige fällig.
Eine spätere Rückerstattung bei nachträglichem Verzicht auf die Wiederholung ist nicht möglich.

Anzeigenaufträge und Bestellungen:
Presse Fachverlag GmbH, Eidelstedter Weg 22, 20255 Hamburg,
Telefon: (040) 570 09 - 0, Telefax: (040) 570 09 - 300, E-Mail: PresseFachverlag@csi.com
DER TITELSCHUTZ ANZEIGER im Internet: www.titelschutzanzeiger.de
Druck: Nehr & Co. GmbH Offsetdruck, Antonie-Möbis-Weg 3, 22523 Hamburg

Die nächste Ausgabe DER TITELSCHUTZ ANZEIGER (Nr. 485) erscheint am 26.09.2000/Anzeigenschluß:22.09.2000, 10 Uhr.
Die nächste Ausgabe DER TITELSCHUTZ ANZEIGER mit SOFTWARE TITEL ist die Nr. 484 und erscheint am 19.05.2000
Anzeigenschluß: 15.09.2000, 10 Uhr.
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